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RS OGH 1963/5/3 Bkd5/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1963

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Dem Rechtsanwalt kann nicht zugemutet werden, alle einfachen und immer wiederkehrenden Kanzleigeschäfte (wie

das Einlegen einer Vollmacht) persönlich vorzunehmen; er muß sich in dieser Hinsicht auf seine Kanzleiangestellte

verlassen können.
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